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Zusammenstellung
der Gebührensätze der Reichs -Telegraphen -Uerwaltung für mietweise

Kenutznng von Telegraphenleitungen.

Bei der Stadt -Fernsprecheinrichtung.
Die Vergütung für die Überlassung einer Fernsprechstelle nebst zugehöriger Leitung wirdwie solgt berechnete

sür jede innerhalb des Bereichs einer selbstständigen Stadt - Fernfprecheinrichtung ,bis zu 5 (nach der Luftlinie ) von der Haupt - Vermittelungsanstalt entfernt belegeneFernsprechstelle (Endstelle ) sind jährlich zu zahlen 15» Mark ,d . bei den außerhalb dieser Grenze belegenen Fernsprechstellen — bis zn welcher Leitungs -länge solche Anschlüsse zulässig sind , bestimmt die Neichs - Post - und Telegraphen -Verwaltung — erhöht sich die jährliche Vergütung für je IM m Anschlußleitungoder einen Teil dieser Länge , von der uuter bezeichneten Grenze ab gerechnet ,um Z Mark ,mit der Maßgabe indes , daß für diejenigen bestehenden Sprechstellcn , für welche nachden bisherigen Bedingungen eine geringere als die vorstehend festgesetzte Vergütungzu entrichten ist , eine Erhöhung bis zum Wechsel des Inhabers der Sprechstelle nichteintritt ,
e. wenn zwei selbstständige Stadt - Fcrnsprecheinrichtnngen verschiedener Orte sich in

geringerer Entfernung als je 5 km von der Haupt -Vermittelungsanstalt jedes Ortsberühren , darf der Anschluß die Grenzlinie nicht überschreiten ,II . für eine Zwischenfalle werden jährlich erhoben 15l) Mark ,s . für weitere , zur Benutzung durch einen zweiten , dritten u . s. w . Teilnehmer indemselben Hause bez . Grundstücke eingerichtete Fernsprechstellen sind , bei gemeinschaft¬lichem Gebrauch einer einzigen Anschlußleituug , abgesehen von den Gebühren für den
Anschluß der ersten Sprechstelle (zu a . und b .) , jährlich je 5l) Mark ,auf jedes Haus bez . Grundstück jedoch mindestens jährlich IM Mark
zu entrichten ,

k. für die Aufstellung eines zweiten , dritten u . f . w . Fernsprechapparats eines und
desselben Teilnehmers in verschiedenen Räumen desselben Grundstücks ist je ein Zu¬schlagsbetrag zu entrichten von jährlich 2V Mark ,K . für die Aufstellung einer Weckvorrichtung gewöhnlicher Art unter derselben Voraus¬
setzung wie zu k. je ein Zuschlagsbetrag zu entrichten von jährlich . . . 5 Mark ,b . für besondere Weckvorrichtnngen ?e . abweichender Einrichtung sind außer der vorstehendunter g-. genannten jährlichen Vergütung noch die Selbstkosten der Anschaffung und
Ausstellung solcher Vorrichtungen , sowie der Unterhaltung derselben zu erstatten ; dieseWeckvorrichtungen gehen in das Eigentum der Teilnehmer über .

« . Bei besonderen Telegraphenanlagen .
I . Für den telegraphischen Anschluß von Geschästs -Koutoren , Fabriken zc . oder

Wohnuugen an eine Reichs - Telegraphen anstatt sind bei mietsweiser Über¬
lassung der Anlage und einer Länge der Anschlußleitung bis zu eiuem Kilometer
jährlich zu entrichten :

a . beim Betriebe mit Mörse - Apparaten 125 Mark ,b . beim Betriebe mit Fernsprechern 75 „e . für jedes weitere Kilometer Anfchlnßleitung , wobei jedes angefan¬
gene Kilometer für ein volles gerechnet wird , eine Zuschlagsgebührvon 20 „II . Für die telegraphische Verbindung mehrerer an eine und dieselbe Reichs - Tele -

czraphenanstalt angeschlossenen Nebenstellen untereinander hat der Inhaberzeder Nebenstelle außer der unter I . bezeichneten Vergütung einen Betrag von IVO Markjährlich zu entrichten .
III . Für die unmittelbare telegraphische Verbindung vou Geschäfts - Kontoren ,Fabriken : c. oder Wohnungen untereinander ohne Berührung einer Reichs - Telegraphen -anstalt für zwei Betriebsstellen und eine Verbindungsleitung bis zu einem Kilo¬meter Länge jährlich
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beim Betriebe mit Mörse -Apparaten 125 Mark ,
b . beim Betriebe mit Fernsprechern 75 Mark ,
o . für jedes weitere angefangene oder volle Kilometer Leitung . , 30 Mark ,
ä . für jede weitere Betriebsstelle :

bei Morsebetrieb 5V Mark ,
bei Fernsprechbetrieb 25 Mark

s . für jeden weiteren
Morseapparat 45 Mark ,
Fernsprechapparat 2V Mark ,

k. für jede besondere Weckvorrichtung 5 Mark .
Wenn die Anlage für den Verkehr zwischen Geschäftsstellen verschiedener Be¬

sitzer bestimmt ist , so erhöhen sich die Beträge zu a . und b . um IM bezw . 5V , zu ö .
um 5V bezw . 25 Mark für jeden zweiten , dritten zc . Besitzer .

Teilnehmer an der Stadt -Fernsprecheinrichtung
I . in Karlsruhe .

Siehe im alphabetischen Einwohner - Verzeichnis .

II . iu Durlach .

Bahnverwaltnng , Güterbahnhof .
B r a u e r e i g e f e l l s ch a f t Eglau .
Dampfziegelei Durlach .
Fieszler Karl , Mafchiuenfabr . , Grötzing .
Maschinenfabrik und Eisen¬

gießerei , Badische , vorm . G . Se¬
bald und Sebold H. Nesf .

Maschinenfabrik Gritzner .
M e t a l l p a tron enfabrik , Deutsche .

Laborirwerke in Grötzingen .

2
9

11

14
4

12
13

Reuter Gebr . , Kistenfabrik .
Schmidt Gebr . , Eisen - u . Kohlenhdlg .
Schmidt Wilh . Xaver , Margarintalg -

schmalzerci .
Schmidt , E . A .
Scholl Eduard , Hofbuchbinder .
Train - Bataillon Nr . 14 , bad .
Vollmer , Karl , Nachf -, Inhaber : Joh .

Martin Michel , Material - , Färb - und
Kolonialwarcnhandlnng .

III . in Ettlinaen .

Bahnverw altung , Hauptbahuhof .
Bierbrauereigesellschaft am

Huttenkrcuz , Blank Ä Cie .
B ü r g e r m e ist e r a m t .
Buhl Gebr . , Papierfabr .
Gesellschaft f ür S p in n er ei u .

Weberei .
Gettert , Heinrich , Eisen - und Metall¬

gießerei .

12
10
11

3
2
5

Holzwarth Jakob , Villa Watthalden .
Kues Dr . , Kunstdüngersabrik .
Maschinenfabrik Lorenz .
Pergamentpapierfabrik , E . Kühn .
Schmidt vr . Florian , prakt . Arzt .
Schrauben - u . Mutternfabrik ,

badische , A . v . Babo in Neurod .
Vogel , Bern hei merk Schnur -

m ann , Papierfabrik .
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